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 Veröffentlicht am 28.04.2008

Norm

JN idF HaRÄG §51 Abs1 Z1

Rechtsvorschriften USA Gesellschaftsrecht allg

Rechtssatz

Wenngleich ein in seiner Bedeutung dem österreichischen Firmenbuch vergleichbares Register in den amerikanischen

Bundesstaaten nicht existiert, sieht doch das Gründungsverfahren einer US-amerikanischen (business) corporation

immerhin die Registrierung der Gründungsurkunde durch den secretary of state und die Eintragung der von diesem

autorisierten Zweitschrift beim county recorder jenes Verwaltungsbezirks, in welchem der Sitz der corporation liegt,

vor. In Hinblick darauf sind die Kriterien für die Anwendung der Zuständigkeitsbestimmung des § 51 Abs 1 Z 1 JN idF

HaRÄG, wenn das dem geltend gemachten Anspruch zugrundeliegende Rechtsgeschäft auf Seiten der beklagten US-

amerikanischen (business) corporation „unternehmensbezogen" war, erfüllt.
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